
Sehr geehrter 
 
die Freie und Hansestadt Hamburg stimmt dem Referentenentwurf zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts, verbunden mit nachfolgender Prüfbitte,
zu.
Hamburg betrachtet den Referentenentwurf als Schritt in die richtige Richtung. Es kann erwartet werden, dass diese Regelungen dazu beitragen
können, unfreiwillige Teilzeitarbeit (von Frauen) zu verhindern und Frauen sowie Männern mehr Gestaltungsspielräume zur Anpassung ihres
Arbeitszeitvolumens an die Lebenssituation erhalten. Insgesamt können die Regelungen damit einen wichtigen Beitrag zur Gleichstellung der
Geschlechter im Erwerbsleben leisten.
Gleichzeitig sollte geprüft werden, ob eine Vorschrift zur Evaluation der Weiterentwicklung des Teilzeitrechts eingeführt und die Bundesregierung
verpflichtet wird, auch über die Entwicklung der Teilzeitarbeit bei kleineren Betrieben mit weniger als 46 Beschäftigten zu berichten. Eine derartige
Regelung würde den Weg für mögliche Nachbesserungen des Gesetzes (zum Beispiel zur Zumutbarkeitsgrenze) sichern.
 
Mit freundlichem Gruß

 
Überregional
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Von:  BMAS [mailto: @bmas.bund.de] 
Gesendet: Donnerstag, 19. April 2018 12:27
Betreff: Referentenentwurf "Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts - Einführung einer Brückenteilzeit"
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
anbei erhalten Sie den Referentenentwurf des BMAS für ein „Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts - Einführung einer Brückenteilzeit“ mit
der Gelegenheit zur Stellungnahme.
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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